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1. Einleitung 

1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen für den Umweltbericht 

 

Mit der Bauleitplanung verfügen die Städte und Gemeinden über ein Instrument 

der förmlichen raumbezogenen Planung für das jeweilige Gemeindegebiet. Der Flä-

chennutzungsplan (FNP) stellt flächendeckend für das gesamte Gemeindegebiet 

die sich aufgrund der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art 

der Bodennutzung in den Grundzügen dar (vorbereitende Bauleitplanung). Gemäß 

§ 8 Abs. 2 BauGB sind die Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu ent-

wickeln. Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne der Gemeinden an die Ziele 

der Raumordnung und Landesplanung anzupassen. 

Mit der Novelle des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 

25.06.2005 hat der Gesetzgeber auch die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 

Parlamentes und des Rates vom 27.06.2001 über die Prüfung der Umweltauswir-

kungen bestimmter Pläne und Projekte umgesetzt. Wesentliches Ziel dieser so ge-

nannten strategischen Umweltprüfung (SUP) ist es, bereits bei der Aufstellung von 

Plänen und Projekten künftige Umweltauswirkungen aller darin enthaltenen Maß-

nahmen und Ziele zu ermitteln und zu bewerten. 

Die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung im Rahmen der Bauleitplanung 

ist in den jeweiligen gesetzlichen Grundlagen (BauGB, Gesetz über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung) verankert. Die Umweltprüfung ist gemäß § 2 Abs. 4 UVPG 

unselbständiger Teil des Verfahrens. Die Umweltprüfung dient zur Abschätzung 

der Umweltfolgen der Änderung des Flächennutzungsplans. Das Ergebnis der Um-

welt-prüfung ist im Rahmen der städtebaulichen Abwägung zum Satzungsbe-

schluss zu berücksichtigen (§ 2 Abs. 4 BauGB). 

 

1.2 Veranlassung, Ziele, Aufstellungsverfahren 

 

Städtebauliches Ziel der Gemeinde Ruhner Berge ist es, mit der vorliegenden 8. 

Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes ein Sondergebiet „SO“ mit der 

Zweckbestimmung „Photovoltaik“ i.S.d. § 11 Abs. 2 BauNVO auszuweisen und dar-

zustellen.  

Das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB ist zu beachten. Da regelmä-

ßig der Flächennutzungsplan für den unbebauten Bereich keine Darstellung für die 

Errichtung von PV-Freiflächenanlagen enthält, bietet sich zur Beschleunigung des 

Planungsverfahrens die Durchführung des Parallelverfahrens nach § 8 Abs. 3 Satz 

1 BauGB an. Insoweit ist üblicherweise eine auf die für die PV-Freiflächenanlage 

beschränkte Änderung des Flächennutzungsplanes ausreichend, sofern dies mit 

einer Beachtung der allgemeinen Grundsätze und Ziele der Bauleitplanung verein-

bar ist (vgl. §v 1 Abs. 5 BauGB). 
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Die für den Solarpark vorgesehene Fläche wird in dem rechtskräftigen Flächennut-

zungsplan teilweise (s.u.) als Ackerland (Flächen für die Landwirtschaft nach § 5 

Abs. 2 Nr. 9a und Abs. 4 BauGB) ausgewiesen. Der gesamte Änderungsbereich 

weist eine Fläche von 29,9 ha auf. Ein Teilbereich des Bebauungsplangebietes der 

nördlich der Autobahn liegt, wurde bereits in den 90er Jahren als Sondergebiet 

„WAX-World-Center“ ausgewiesen. Eine Umsetzung erfolgte nicht. 

 

Abbildung 1 Planzeichnung Entwurf, 23.01.2025, PLANUNG kompakt STADT, Dipl.-Ing. 

G. Teske 

 

Mit dem am 30.07.2011 in Kraft getretenen „Gesetz zur Förderung des Klima-

schutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden“ erfolgte eine Novel-

lierung des Baugesetzbuches. Damit wurde die Bedeutung des Klimaschutzes in 

der Bauleitplanung als eigenes Ziel unterstrichen. Die vorliegende Planung ermög-

licht es der Gemeinde Ruhner Berge, über die Integration erneuerbarer Energien 

in die städtebauliche Planung einen Beitrag zur Erreichung der quantitativen Ziele 

zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Mecklenburg-Vorpommern auf kommu-

naler Ebene zu leisten. 

Der Schwerpunkt der Flächendarstellungen für die Photovoltaik-Freiflächenanlage 

orientiert sich vorwiegend an dem bereits bestehenden Infrastrukturband der BAB 

A 24 sowie dem der Bundesstraße B 321 bzw. der Landesstraße L 111. Dieser 

Bereich ist bereits durch die Verkehrstrassen sowie durch bereits realisierte Pho-

tovoltaik-Freiflächenanlagen bzw. Windkraftanlagen – in westlicher Richtung des 

geplanten Standortes wurde in einer Entfernung von 3 km entlang der Autobahn 

eine 1,5 km lange Photovoltaik-Freiflächenanlage realisiert, in östlicher Richtung 

des geplanten Standortes wurden 5 Windkraftanlagen installiert - technisch so 
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vorgeprägt, so dass es sinnvoll erscheint, durch eine entsprechende Bündelung in 

diesem vorbelasteten Raum eine technischen Überformung des gesamten Gemein-

degebietes zu verhindern um andere sensible Bereiche des Gemeindegebietes für 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen nicht in Anspruch zu nehmen.  

Das Bauleitplanverfahren wird nach den Regelungen des BauGB i.d.F. der Veröf-

fentlichung vom 23.09.2004 zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

10. Dezember 2023 (BGBl. I 394) durchgeführt. 

Der Aufstellungsbeschluss für die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde 

durch die Gemeindevertretung am 01.03.2022 gefasst. 

Auf den Anlass und der Erforderlichkeit der Planaufhebung, der Lage und Abgren-

zung der Planaufhebung sowie auf die Ziele und Inhalte der Flächennutzungs-

planänderung wird in dem städtebaulichen Teil der Begründung näher eingegan-

gen. 

 

1.3 Schutzgutbezogene Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen 

festgelegten Ziele des Umweltschutzes 

 

Hinsichtlich der einzelnen Schutzgüter der Umwelt, die in der Umweltprüfung ge-

mäß BauGB zu behandeln sind, bestehen diverse Ziele zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung der Umwelt. In der nachfolgenden Tabelle werden die aus den 

Fachgesetzen, Fachplänen sowie sonstigen Planungen zu entnehmenden Ziele des 

Umweltschutzes, bezogen auf das Planungsvorhaben, dargestellt. 

 

Tabelle 1: Relevante Gesetze und Verordnungen sowie deren Zielaussagen zu den 
Schutzgütern 

Schutzgut Fachgesetze, Richtlinien 

und Normen 

Bemerkung 

Mensch und 

menschliche Ge-

sundheit 

§ 1 BNatSchG, § 1 NatSchAG M-

V 

Natur und Landschaft als Le-

bens-grundlage des Menschen, 

die zu schützen, zu pflegen, zu 

entwickeln, soweit erforderlich, 

wiederherzustellen ist 

 § 1, § 50 BImSchG, 16., 18. 22 

BImSchV 

DIN 18005 

VDI-Richtlinien (z. B. Freizeit-

lärm), GIRL, TA-Lärm 

Schutz des Menschen vor 

schädlichen Umweltauswirkun-

gen wie z. B. Luftemissionen, 

Lärm, Geruch 

 § 1 (6) BauGB z. B. §§ 15, 16, 

24, 30, 31 35 

Gesunde Wohn- und Arbeitsver-

hält-nisse; Zielvorgaben für 

u. a. Schutz der Bevölkerung, 

Erholungsbedürfnisse, Städte-

bau 
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Schutzgut Fachgesetze, Richtlinien 

und Normen 

Bemerkung 

Landschaft § 1, § 2 (1) BNatSchG, 

NatSchAG M-V 

Schutz, Pflege und Entwicklung 

der Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit sowie des Erholungs-

wertes von Natur und Land-

schaft 

 § 1 (5) BauGB Verpflichtung der Bauleitpla-

nung zum Erhalt und zur Ent-

wicklung des Orts- und Land-

schaftsbildes, Ziele für den 

Siedlungs- und Freiraum bzw. 

Natur und Landschaftspflege 

Tiere und Pflanzen, 

biologische Vielfalt 

§ 1, § 2 (1) § 3, §§ 30, 34-37, 

39-43 BNatSchG, NatSchAG M-

V 

Dauerhafter Schutz, Pflege und 

Entwicklung bzw. Wiederher-

stellung der Tier- und Pflanzen-

welt, Erhalt der biologischen 

Vielfalt, Schutz der wildleben-

den Tiere und Pflanzen und ihrer 

Lebensgemeinschaften, Erhalt 

und Entwicklung der noch vor-

handenen Naturbestände, 

Schutzgebietsfestsetzungen 

 § 1 (6) Nr. 7 BauGB Berücksichtigung der Aspekte 

Tiere, Pflanzen und biologische 

Vielfalt in der Bauleitplanung; 

Schutz der natürlichen Lebens-

grundlagen. 

Boden § 1, § 2 (2) Nr. 1, 2, 3 

BBodSchG 

Nachhaltige Sicherung und Wie-

derherstellung der Bodenfunkti-

onen, Abwendung schädlicher 

Bodenveränderungen; Lebens-

grundlage und Lebensraum für 

Menschen,  

  Tiere, Pflanzen und Bodenorga-

nismen 

 § 2 (1) Nr. BNatSchG Böden sind zu erhalten, dass sie 

ihre Funktionen im Naturhaus-

halt erfüllen können 

 § 1 (6) Nr. 7, § 1a (2) BauGB Schutz der natürlichen Lebens-

grundlagen, sparsamer Umgang 

mit Grund und Boden 

Wasser §§ 1a, 19, 25a-d, 31 a-b 33a 

WHG 

LWaG MV 

Sicherung der Gewässer als Be-

standteil des Naturhaushaltes 

und Lebensraum für Pflanzen 

und Tiere; Deckung des Was-

serbedarfs der öffentlichen 

Wasserversorgung vorrangig 
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Schutzgut Fachgesetze, Richtlinien 

und Normen 

Bemerkung 

aus ortsnahen Wasservor-kom-

men, Schutz vor nachteiligen 

Einwirkungen; Anreicherung 

und Schutz des Grundwassers; 

Bewirtschaftung oberirdischer 

Gewässer mit Vermeidung 

nachteiliger Veränderungen, 

Hochwasserschutz 

Klima und Luft § 2 (1) Nr. 6 BNatSchG, 

NatSchAG M-V 

Vermeidung von Beeinträchti-

gungen des Klimas, nachhaltige 

Energie-versorgung, Nutzung 

erneuerbarer Energien, Ver-

besserung des (örtlichen) Kli-

mas auch durch Maß-nahmen 

des Naturschutzes und Land-

schaftspflege. 

 § 1, § 3 BImSchG, 22. BIm-

SchV, TA-Luft 

Schutz der Atmosphäre vor 

schädlichen Umwelteinwirkun-

gen, Luftschadstoffgrenzwerte 

 § 1 BauGB, z. B. §§ 2, 26, 35 Vermeidung von Emissionen, 

Nutzung erneuerbarer Ener-

gien, Erhaltung einer bestmög-

lichen Luftqualität 

Kultur- und Sach-

güter 

§ 1 MV DSchG Schutz, Pflege, sinnvolle Nut-

zung, wissenschaftliche Erfor-

schung von Kulturgütern / 

Denkmälern 

 § 2 (1) Nr. 14 BNatSchG, 

NatSchAG M-V 

Erhalt und Schutz historischer 

Kulturlandschaften und –land-

schaftsteilen von besonderer Ei-

genart, einschließlich solcher 

von besonderer Bedeutung für 

die Eigenart oder Schönheit ge-

schützter oder schützenswerter 

Kultur-, Bau- und Bodendenk-

mäler  

 § 1 (6) Nr. 5, Nr. 6 BauGB Berücksichtigung der Belange 

der Baukultur, des Denkmal-

schutzes, der erhaltenswerten 

Ortsteile, Straßen und Plätze 

von geschichtlicher, künstleri-

scher oder städte-baulicher Be-

deutung und die Gestaltung des 

Orts- und Landschaftsbildes in 

der Bauleitplanung; Sicherung 

von Sachwerten, die durch die 
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Schutzgut Fachgesetze, Richtlinien 

und Normen 

Bemerkung 

Bauleitplanung gesichert, ge-

schaffen oder beeinträchtigt 

werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass auch EU-Richtlinien direkt für die Bauleitplanung 

zu beachtende Ziele beinhalten. Viele nationale bzw. lokale Rahmenbedingungen 

sind durch EU-Richtlinien determiniert.  

 

1.4 Fachpläne 

 

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenstellung der im Untersuchungsraum 

vorhandenen Fachpläne und Schutzgebiete 

 

Tabelle 2: Darstellung / Inhalte der Fachpläne im Untersuchungsgebiet 

Fachplan Geltungsbereich darüber hinausgehender 

Raum 

Regionales Raum-

entwicklungspro-

gramm Westmeck-

lenburg  

Aufgrund des Maßstabes sind naturgemäß keine genauen Abgren-

zungen des Geltungsbereiches möglich. Für den eigentlichen Gel-

tungsbereich finden sich keine Vorgaben, keine Vorrang- bzw. Vor-

behaltsgebiete werden in Anspruch genommen. Im weiteren Umfeld 

finden sich Vorbehaltsgebiete für Tourismus und Landwirtschaft. 

FNP • Landwirtschaftliche Nutz-

fläche 

• Sonderbaugebiet mit der 

Zweckbestimmung WAX-

World-Center (wurde 

nicht realisiert) 

• Verkehrsflächen BAB 24 / 

Bundesstraße B 321 und 

Landesstraße L 111 

• Flächen für die Landwirt-

und Forstwirtschaft 

B-Plan • Kein B-Plan vorhanden • B-Pläne in Suckow vor-

handen.  

Landschaftsplan • Nicht vorhanden  

Schutzgebiete • Im Osten – teilweise im 

Plangebiet – liegt ein ge-

setzlich geschütztes Bio-

top – ein naturnahes 

Feldgehölz – Stand 2015  

• In einer Entfernung von 

ca. 1 km in westlicher 

Richtung befindet sich 

das 1.805 ha große LSG 

„Ruhner Berge“ 

Besonders streng 

geschützte Arten 

• Anhand der vorhandenen 

Biotopausstattung und 

der intensiven Nutzung 

ist davon auszugehen 

das eine Betroffenheit 

planungsrelevanter Arten 

• Die vorhandenen Ver-

kehrstrassen und die im 

Westen bereits reali-

sierte PV-FFA und der 

Windpark im Osten füh-

ren eher zu einer 
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Fachplan Geltungsbereich darüber hinausgehender 

Raum 

nicht zu erwarten ist. 

Ackerfluren stellen die 

individuen- und arten-

ärmsten Lebensräume 

dar. (siehe Artenschutz-

rechtlicher Fachbeitrag) 

Verschlechterung der Le-

bensraumqualitäten, so 

dass das Vorkommen 

besonders streng ge-

schützter Arten auszu-

schließen ist. 

   

Wasserschutzgebiet • Nicht vorhanden • Nicht vorhanden 

 

1.5 Vorgehensweise bei der Umweltprüfung (Angewandte Untersu-

chungsmethode) 

 

Die mit der 8. Flächennutzungsplanänderung verbundenen Auswirkungen auf die 

Schutzgüter  

• Mensch, insbesondere menschliche Gesundheit 

• Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

• Fläche, Boden, Wasser, Klima und Landschaft 

• Kulturelles Erbe und sonstige Schutzgüter 

sowie die Beschreibung der möglichen Wechselwirkungen werden nach der Metho-

dik der ökologischen Risikobeurteilung geprüft. Aufbauend auf einer Darstellung 

und Bewertung der Schutzgüter unter Berücksichtigung der Vorbelastung bzw. 

Vorprägung des Raumes sowie dem geplanten Vorhaben wird eine Beurteilung der 

Wirkungs-/Eingriffsintensität und eine Risikobeurteilung/Auswirkungsprognose im 

Hinblick auf möglicherweise erheblich nachteilige Umweltauswirkungen erarbeitet. 

Können einzelne Planungskomponenten in diesem Planungsstadium noch nicht 

ausreichend konkretisiert werden, so ist der Risikobeurteilung der schlechteste Fall 

(worst case) zu Grunde zu legen. 

Die Bestandserfassung/-bewertung erfolgt durch eine problemorientierte Auswer-

tung vorhandener Planungsgrundlagen. Der Flächennutzungsplan ist lediglich ein 

vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen dar-

stellt. Deshalb sind die Auswirkungen der Darstellungen des Flächennutzungspla-

nes nur als „indirekte“ Auswirkungen zu verstehen. 

Für die Darstellung und Bewertung des Umweltzustandes der einzelnen Schutzgü-

ter und deren Wechselwirkungen werden Umweltindikatoren/-funktionen erarbei-

tet, die die Umweltauswirkungen, die von der Flächennutzungsplanung ausgehen 

können, auf die einzelnen Umweltaspekte eingrenzt. Zu nennen sind beispiels-

weise Erholungsfunktion, Biotopfunktionen, Schutzstatus, Grundwasserneubil-

dungsfunktion, klimatische Funktionen. 
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2.  Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Voraussichtliche Umweltauswirkungen bei Durchführung der 8. Än-

derung des Flächennutzungsplanes 

 

Die Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes setzt sich einerseits aus den 

heutigen Nutzungen, ihrer Nutzungsintensität und den damit einhergehenden Vor-

belastungen sowie andererseits aus der Ausprägung der natürlichen Faktoren zu-

sammen. 

Auf dieser Grundlage können die einzelnen Schutzgüter und die Auswirkungen 

(Änderung der Darstellung „Landwirtschaftliche Fläche“ in „Sondergebiet Zweck-

bestimmung Photovoltaik“) wie folgt beschreiben werden. 

 

Tabelle 3: Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen auf die 

Schutzgüter bei der Realisierung der Planung im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 

7 a-i BauGB 

Schutzgut Ausprägung Prognostizierte 

Auswirkungen 

Bemerkung 

Schutzgut 

Mensch insbeson-

dere die mensch-

liche Gesundheit 

Wohnen/Wohnum-

feld 

Freizeit/Erholung 

intensiv genutzte 

Acker-fläche, deren 

Zugang durch die Au-

tobahn bzw. Bundes-

straße erschwert ist. 

Beeinträchtigung des 

menschlichen Wohl-

befindens durch den 

Baubetrieb. Blendun-

gen und Reflexionen 

durch die Solarmo-

dule sind nicht grund-

sätzlich auszuschlie-

ßen. 

Eindruck einer tech-

nisch überprägten 

Landschaft. 

Es werden keine 

siedlungsnahen 

Freiflächen in An-

spruch genommen! 

Die schutzbedürfti-

gen Wohnbebauun-

gen befinden sich in 

ausreichender Ent-

fernung. Im rele-

vanten Umfeld 

(100 m Radius) der 

Photovoltaikanlage 

befinden sich keine 

Gebäude, so dass 

eine Belästigung 

durch Belendwir-

kungen in schutz-

würdigen Räumen 

auszuschließen ist.  

Voraussichtlich 

keine erheblichen 

nachteiligen Um-

weltauswirkun-

gen 
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Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen auf die 

Schutzgüter bei der Realisierung der Planung im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 

7 a-i BauGB 

Schutzgut Ausprägung Prognostizierte 

Auswirkungen 

Bemerkung 

Tiere/ Pflanzen/ 

Biologische Viel-

falt 

Intensiv genutzte 

Ackerflächen haben 

eine nachrangige Be-

deutung als Lebens-

raum für Tiere und 

Pflanzen. 

Es ist mit einen 

ubiquitären Artenbe-

stand zu rechnen. 

Das Vorkommen von 

störungsempfindli-

chen Arten kann aus-

geschlossen werden. 

Baubedingte Störung 

und Vertreibung 

durch den Baube-

trieb. 

Möglicherweise Be-

einträchtigung an-

grenzender Biotop-

strukturen durch den 

Baubetrieb. 

Anlagebedingte Mor-

talität oder Verlet-

zung von Tieren 

durch die Lockwir-

kung der Modul-ober-

fläche. 

Isolation und Frag-

mentierung von Tier-

populationen und Ha-

bitatstrukturen durch 

die Einzäunung. 

Verlust und Verände-

rung von faunisti-

schen Funktionsbe-

ziehungen durch die 

Barriere-wirkung der 

Anlage. 

Möglicher Verlust von 

Rast- und Nahrungs-

habitaten. 

Möglicher Verlust von 

Bruthabitaten. 

Die zu erwartenden 

Beeinträchtigungen 

können durch die 

entsprechende Ver-

meidungs- und 

Kompensations-

maßnahmen „abge-

puffert“ werden. 

Voraussichtlich 

keine erheblichen 

nachteiligen Um-

weltauswirkun-

gen 

 

Boden Vorherrschende Bo-

denart ist guter Sand-

boden und anlehmige 

Sandböden mit teil-

weise lehmigen Sand-

böden. Die Ackerzahl 

liegt zwischen 28 und 

30. 

Verlust und Minde-

rung der natürlichen 

Bodenfunktion (Le-

bensraum-, Rege-

lungs-, Speicher-, 

Puffer- und Filter-

funktion). 

Veränderung der Bo-

denstruktur/des Bo-

dengefüges. 

Bei dem geringen 

Maß der baulichen 

Nutzung (Betriebs-

gebäude und die 

Montage der Solar-

module mittels 

Rammfundamen-

ten) erfolgt keine 

nennenswerte Flä-

chenversiegelung! 

Auf der Grundlage 

der Beurteilung 
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Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen auf die 

Schutzgüter bei der Realisierung der Planung im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 

7 a-i BauGB 

Schutzgut Ausprägung Prognostizierte 

Auswirkungen 

Bemerkung 

bodenkundlicher Pa-

rameter und der Bo-

denfunktionsbewer-

tung wird ersicht-

lich, dass der Stand-

ort der PV-FFA Bö-

den mit hoher 

Schutzwürdigkeit 

ausspart und ledig-

lich Böden mit er-

höhter Schutzwür-

digkeit in Anspruch 

nimmt. 

Flächen, die für die 

PV-FFA vorgesehen 

sind, als „Optional-

fläche für nachran-

gige bauliche Nut-

zung“ ausgewiesen. 

Die „Vor baulicher 

Nutzung zu schüt-

zenden Böden“ sind 

ausgespart! 

Die betroffenen Flä-

chen werden derzeit 

landwirtschaftlich 

genutzt. 

Verringerung der 

Schadstoffeinträge 

und „Erholung“ der 

Bodenfunktionen in-

folge der Aufgabe 

der landwirtschaftli-

chen Intensiv-nut-

zung und nachfol-

gender extensiver 

Bewirtschaftung. 

Voraussichtlich 

keine erheblichen 

nachteiligen Um-

weltauswirkun-

gen  
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Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen auf die 

Schutzgüter bei der Realisierung der Planung im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 

7 a-i BauGB 

Schutzgut Ausprägung Prognostizierte 

Auswirkungen 

Bemerkung 

Wasser 

Grundwasser 

Oberflächengewäs-

ser 

Das Plangebiet ent-

hält keine Wasser-

schutzgebiet und kein 

Oberflächengewäs-

ser.  

Belastung des Grund-

wassers durch Schad-

stoffeintrag. 

Minderung der 

Grundwasserqualität 

Die aufgeführten 

möglichen Beein-

trächtigungen sind 

zu vernachlässigen. 

Das Grünland er-

höht das Retenti-

onsvermögen und 

die Minderung der 

Grundwasserquali-

tät wird durch die 

extensive Grünland-

bewirtschaftung 

ausgeschlossen. 

Voraussichtlich 

keine erheblichen 

nach-teiligen Um-

weltauswirkun-

gen 

Klima Das Klima wird von 

der Meeresnähe und 

der niedrigen Gelän-

dehöhe geprägt. 

Durchschnittliche 

Jahresmitteltempera-

tur beträgt 8,8 °C, 

der Mittelwert der 

Niederschläge pro 

Jahr beträgt 593 mm. 

Veränderung des 

Mikroklimas unter 

den Modulen auf-

grund von Überde-

ckungseffekten und 

über den Modulen 

durch Wärmeabgabe. 

Reduzierung der Kalt-

luftproduktion 

Beeinträchtigungen 

sind aufgrund des 

kleinräumigen Ein-

griffes und des Um-

landes nicht zu er-

warten. Ein Verlust 

von klimarelevanten 

Strukturen (Störung 

von Kaltluft- und 

Frischluftbahnen) 

findet nicht statt. 

Voraussichtlich 

keine erheblichen 

nachteiligen Um-

weltauswirkun-

gen  

Landschaft/ 

Landschaftsbild 

Das Plangebiet gehört 

zu der naturräumli-

chen Gliederung 

„Vorland der Meck-

lenburgischen Seen-

platte“ bei einer 

Landschaftsbildbe-

wertung von hoch bis 

sehr hoch. 

Technische Über-prä-

gung von Land-

schaftsbildräumen 

(Maßstabsverlust, 

Dominanz techni-

scher Elemente) und 

damit Veränderung 

der qualitativen Aus-

prägung (Vielfalt, 

Die ebene Lage der 

Fläche, die Auto-

bahn, die Bundes- 

bzw. Landesstraße, 

der Windpark im Os-

ten und eine bereits 

bestehende PV-FFA 

im Westen relativie-

ren die visuelle 
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Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen auf die 

Schutzgüter bei der Realisierung der Planung im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 

7 a-i BauGB 

Schutzgut Ausprägung Prognostizierte 

Auswirkungen 

Bemerkung 

Eigenart und Schön-

heit von Landschafts-

bildräumen. 

Wahrnehmung der 

PV-FFA. Eine Unter-

brechung bestehen-

der weiträumiger 

Sichtbeziehungen 

findet nicht statt.  

Landschaft/ 

Landschaftsbild 

 Beeinträchtigung 

durch Reflexionen 

(Helligkeit der Flä-

chen) 

Aufgrund des 

„Sichtschutzes“ 

des nördlichen 

Waldbestandes 

sind voraussicht-

lich keine erhebli-

chen nachteiligen 

Umweltauswir-

kungen zu erwar-

ten  

Kultur- und Sach-

güter 

Nach jetzigem Kennt-

nisstand sind keine 

Bodendenkmäler be-

kannt. 

 

 

 

 

 

 

Im näheren Umfeld 

gibt es ein Baudenk-

mal, den Gutshof 

Mentin 

 

Da der Oberboden 

durch den bisherigen 

Ackerbau bereits vor-

geschädigt ist, sind 

keine zusätzlichen er-

heblichen Beeinträch-

tigungen von Kultur- 

und Sachgütern 

durch das Vorhaben 

zu erwarten. 

Die Gutsanlage befin-

det sich in 2,5 km 

Entfernung von der 

PV-FFA. Das Bau-

denkmal wird in sei-

ner Substanz und sei-

nem Erscheinungsbild 

nicht erheblich beein-

trächtigt. 

Voraussichtlich 

keine erheblichen 

nachteiligen Um-

weltauswirkun-

gen  

Wechselwirkun-

gen 

 Die Schutzgüter ste-

hen in ständigem 

Aus-tausch unterei-

nander und beeinflus-

sen sich gegenseitig. 

Diese Wechselbezie-

hungen hängen von 

der Wertigkeit, der 

Die Wertigkeit der 

Schutzgüter und 

die jeweiligen 

Empfindlichkeiten 

sind relativ ge-

ring. Die beste-

henden Wechsel-

wirkungen 
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Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen auf die 

Schutzgüter bei der Realisierung der Planung im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 

7 a-i BauGB 

Schutzgut Ausprägung Prognostizierte 

Auswirkungen 

Bemerkung 

Empfindlichkeit und 

der Vor-belastung der 

einzelnen Schutzgü-

ter und von der Inten-

sität sowie der Emp-

findlichkeit der Wech-

selbeziehungen ab. 

zwischen den 

Schutzgütern sind 

damit ebenfalls 

als überwiegend 

wenig empfindlich 

gegenüber Beein-

trächtigungen zu 

bewerten. 

  

 

2.2 Voraussichtliche Umweltauswirkungen bei Nichtdurchführung der 8. 

Änderung des Flächennutzungsplanes 

 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist davon auszugehen, dass die Fläche auch 

zukünftig als intensiv genutzter Ackerstandort genutzt wird und der Standort wei-

terhin über einen geringen Biotopwert verfügt. 

 

Tabelle 4: Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung und 

Nichtdurchführung des Sondergebietes „Solarpark Drenkow“ 

 

Beurteilung der zu erwartenden Umweltauswirkungen… 
 

bei Durchführung der Planung bei Nichtdurchführung der Planung 
• Verringerung der Schadstoffeinträge 

infolge der Aufgabe der landwirt-

schaftlichen Nutzung und nachfol-

genden extensiven Bewirtschaftung. 

• Nur minimale Flächenversiegelung 

mit geringen Auswirkungen auf Bo-

den- und Wasserhaushalt. 

• Verbesserung des Retentionsvermö-

gens, verzögerter Abfluss von Nie-

derschlagswasser aufgrund der 

ganzjährig geschlossenen Vegetati-

onsdecke. 

• Veränderung und kleinräumige Dif-

ferenzierung der Standortverhält-

nisse durch Überbauung / Verschat-

tung. 

• Positive Veränderungen für Flora 

und Fauna, Aufwertung insbeson-

dere des Vegetationsbestandes; 

Entwicklung wertvoller Lebensraum-

typen magerer Wiesen, Erhöhung 

der biologischen Vielfalt. 

Es sind kaum Veränderungen des aktuellen 

Zustandes zu erwarten: 

• Keine Überbauung und Flächenversie-

gelung, keine Nutzungsextensivie-

rung 

• Weiterhin ackerbauliche Nutzung mit 

Nährstoffeinträgen in Boden und 

Wasser-haushalt 

• Erhalt der Kulturlandschaft und der 

typischen Landschaftsstruktur mit 

den gliedernden Gehölzstrukturen wie 

dem im Osten gelegene Feldgehölz 

sowie dem nördlich gelegenen Wald-

bestand. Gerade diese Kombination 

der Gehölzbestände mit der Freifläche 

bietet Vogelarten der Gilde halboffe-

ner Standorte und Ökotone inkl. 

Gras- und Hochstaudenfluren ein gu-

tes Auskommen, wenngleich nicht mit 

dem Vorkommen von besonders ge-

fährdeten Vogelarten gerechnet wer-

den kann (s.u.)! 
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• Strukturanreicherung im Umfeld 

durch das Zulassen von Sukzession 

im Randbereich und damit einherge-

hend eine Aufwertung der Bio-

topqualität. 

• Veränderung des Landschaftsbildes 

durch technisch geprägte Nutzung 

auf bisher landwirtschaftlicher Nutz-

fläche im unmittelbaren Umfeld des 

Sonder-gebietes. 

• Minderung des Erholungspotenzials 

in der Landschaft, insbesondere in 

den siedlungsnahen Bereichen durch 

die optische Störung. 

Die beiden letzten Punkte sind aufgrund der 

bereits technisch überprägten Landschaft 

(Windpark im Osten, PV-FFA im Westen so-

wie die Autobahn BAB 24, die Bundesstraße 

B 321 und die Landesstraße L 111) zu rela-

tivieren. 

• Die Strukturarmut auf der ackerbau-

lich genutzten Fläche wird bestehen 

bleiben. 

• Geringer Artenbestand, geringe Bio-

topqualität, keine besonderen Arten-

vorkommen. 

 

 

2.3 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen 

 

Die detaillierte Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen bleibt den 

nachfolgenden Planungsebenen vorbehalten. 

 

Schutzgut Mensch insbesondere die menschliche Gesundheit 

Im Zuge der Erschließung und Bebauung des Geltungsbereichs können vorrüber-

gehend Lärm- und Immissionsbelastungen durch den Maschinen- und Geräteein-

satz bzw. durch zusätzlichen Verkehr auf den Zufahrtsstraßen auftreten. Vom spä-

teren Betrieb der Photovoltaikanlage gehen keine relevanten Emissionen aus, der 

Verkehr für die gelegentliche Wartung der Anlage wird deutlich unter dem Auf-

kommen aus der jetzigen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung liegen.  

Die nächsten schutzbedürftigen Wohnbebauungen befinden sich in ausreichender 

Entfernung (ca. 1.500 m) zu der geplanten Photovoltaikanlage. In diesem Abstand 

sind Lärmemissionen bzw. elektromagnetische Felder nicht relevant. Blendwirkun-

gen auf die Wohnbebauung durch Reflexionen der Sonneneinstrahlung auf den 

Solarmodulen können in dieser Entfernung – der Waldbestand im Norden trägt 

zusätzlich zur Abschirmung von Sichtbeeinträchtigungen bei – ausgeschlossen 

werden. Die für den Bau von Solarmodulen eingesetzten Materialien stellen sicher, 

dass die Solarzellen einen möglichst hohen Anteil des einfallenden Lichtes in Ener-

gie umwandeln. Es werden deshalb Transgläser mit einer sehr hohen Transmission 

und damit niedriger Reflexion eingesetzt, die selbst bei direkter Sonneneinstrah-

lung, ab einem Abstand von 20 m, nicht als Blendung sondern lediglich als Aufhel-

lung der Moduloberfläche wahrgenommen wird. Blendungen und Reflexionen der 

in Richtung Süden aufgeständerten Solarmodule sind zeitlich stark begrenzt. In 

den späten Nachmittags- und Abendstunden, wenn der Einfallswinkel der 
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Sonnenstrahlen gering ist, sind die Reflexionsanteile der kristallinen Module größer 

als bei senkrechtem Einfallswinkel. 

Erholungslandschaften zeichnen sich durch eine hohe Vielfalt, Eigenart und Schön-

heit aus. Durch die visuelle Wirkung von PV-Freiflächenanlagen kann der Eindruck 

einer technisch überprägten Landschaft entstehen.  

Aufgrund der Beanspruchung einer bereits vorbelasteten Fläche, die Un-

terbindung der Zugänglichkeit von siedlungsnahen Freiflächen durch Au-

tobahn und Bundesstraße sind nennenswerte Konflikte mit den Belangen 

der landschaftsbezogenen Erholung nicht zu erwarten. 

 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Schutzgut Tiere: 

Die Eingriffserheblichkeit ist als gering einzuschätzen. Bei dem intensiv genutzten 

Acker ist mit einem typischen offenlandbezogenen ubiquitären Artenbestand zu 

rechnen. Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung des Plangebietes 

kann ein Vorkommen von störungsempfindlichen Tierarten mit hinreichender Si-

cherheit ausgeschlossen werden. An den Planungsraum angrenzend finden sich 

Gehölzstrukturen, so dass diverse Artengruppen der Offenlandbereiche die Säume 

und Gehölze als Nahrungs-, Aufzucht- und Reproduktionshabitat nutzen können. 

Bei Umsetzung des Bauvorhabens kann das Überfahren von Baufahrzeugen mit 

der Tötung von Jungvögeln oder der Zerstörung von Gelegen sowie der Vergrä-

mung von Individuen durch Lärm und die Anwesenheit von Personen nicht gänzlich 

ausgeschlossen werden. 

Mögliche Quellen für Schallemissionen entstehen durch technische Wartungsarbei-

ten an der Anlage. Da diese selten auftreten und ihr Umfang zeitlich begrenzt ist, 

kann dieser Punkt vernachlässigt werden. Eine weitere Quelle für Schallemissionen 

sind die elektrischen Betriebseinrichtungen. Diese Schallemissionen werden durch 

die Lüfter verursacht und sind auf den Nahbereich von < 25 m beschränkt. Die nur 

während der Solarstromerzeugung in Dauerbetrieb laufenden Lüfter erzeugen ei-

nen annähernd konstanten Schalldruck. Hieraus lässt sich ableiten, dass durch den 

Betrieb der PV-Anlage keine betriebsbedingten erheblichen Beeinträchtigungen für 

die Fauna entstehen werden. 

Durch die Ausrichtung der Pflege an naturschutzfachlich orientierten Aspekten 

werden anlagebedingt Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie Nahrungshabitate 

diverser Tierarten zur Verfügung gestellt.  

Durch eine fachgerechte Durchführung der Vermeidungs- und Kompensa-

tionsmaßnahmen sind erhebliche Beeinträchtigungen für das Schutzgut 

Tiere derzeit auszuschließen. 

 



Umweltbericht zur 8. Änd. FNP Gemeinde Ruhner Berge, Sondergebiet „Solarpark Drenkow“  18 

 

Schutzgut Pflanzen 

Bei den Vorhaben sind baubedingte Eingriffe verbunden, die zu einer temporären 

Beeinträchtigung der Flora führen. Es handelt sich um das temporäre Überfahren 

eines intensiv genutzten Ackers. Mit der Realisierung der PV-FFA kommt es zu 

einer Umwandlung von intensiv genutztem Acker hin zu extensiv genutztem Grün-

land. Das schützenswerte Feldgehölz im Osten und das Feldgehölz südlich der Au-

tobahn BAB 24 werden – inklusive einer Schutzzone – bei der Planung „ausge-

spart“. 

Es ist nicht zu erwarten, dass durch den Betrieb der PV-FFA betriebsbedingte er-

hebliche Beeinträchtigungen in Bezug auf die Pflanzenwelt ausgehen werden. Das 

Maßnahmenkonzept konkretisiert die im Bebauungsplan festgesetzten, land-

schaftspflegerischen Maßnahmen im Sondergebiet sowie im Bereich der Kompen-

sationsflächen (extensiv genutztes Grünland und extensiv genutzte Saumbe-

stände). 

Bei Durchführung der Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen sind 

erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Pflanzen derzeit auszu-

schließen. 

 

Schutzgut biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt wird sich im Zuge der Errichtung der PV-Anlage im Bereich 

des Plangebietes nicht verschlechtern. 

Mit der Anlage von artenreichen Ansaaten, der Pflanzung von autochthonem Pflan-

zenmaterial und einer gelenkten Sukzession werden höherwertige Biotoptypen ge-

schaffen, die die floristische und faunistische Ausstattung des Gebietes nach Errei-

chen ihres Zielzustandes bereichern werden. 

Somit kommt es durch die Umsetzung des Bebauungsplanes nicht nur zu 

einer erheblichen Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt sondern 

durch die entsprechenden Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 

eher zu einer Aufwertung der biologischen Vielfalt!  

 

Schutzgut Fläche, Boden, Wasser, Klima und Landschaft 

Schutzgut Fläche:  

Das Vorhaben überplant 29,9 ha landwirtschaftlicher Fläche und ermöglicht die 

Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage zur Produktion von Strom aus re-

generativer Energien. Mit der vorliegenden Planung werden der Landwirtschaft 

momentan verfügbare Flächen entzogen. In dieser Zeit kann sich aufgrund der 

Bodenruhe und der extensive Grünlandnutzung unter der Anlage der Boden rege-

nerieren und steht später für die landwirtschaftliche Nutzung wieder zur Verfü-

gung. 
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Mit der Planung geht ein relativ geringer Versiegelungsgrad einher, da die Module 

mittels Leichtmetallpfosten aufgestellt werden. Hierdurch wird nur ein Bruchteil 

der Fläche tatsächlich versiegelt. Trotzdem bringt die Überplanung der Fläche eine, 

wenn auch leicht umkehrbare, technische Überprägung mit sich. 

Der Verlust landwirtschaftlicher Nutzfläche stellt einen Eingriff in das Schutzgut 

dar.  

Da die Versiegelung gering ist und die Möglichkeit besteht, nach Auslau-

fen der Nutzung die Fläche wieder in eine landwirtschaftlicher Fläche um-

zuwandeln, ist der Eingriff als gering zu bewerten. 

 

Schutzgut Boden 

Die vorhandenen Böden sind durch die intensive Nutzung der Landwirtschaft als 

anthropogen stark beeinträchtigt zu betrachten. Gewachsener, belebter Boden ist 

in seinen Funktionen als Puffer-, Pflanzen- und Tierlebensraum, Produktionsgrund-

lage, für die Wasserversickerung und –verdunstung sowie die Klimaregulierung 

unersetzbar.  

Währen der Bauphase ist mit erheblichen Belastungen des Bodens durch Boden-

verdichtung und Umschichtung für die Anlage der Kabelgräben zu rechnen. Bo-

denverdichtungen entstehen unter anderem dann, wenn der Boden zu einem un-

günstigen Zeitpunkt (z. B. bei anhaltender Bodennässe) befahren wird. Es kann 

dabei zu einer nachhaltigen Veränderung des Bodengefüges und damit der abioti-

schen Standortfaktoren kommen (Verschlechterung des Wasser-, Luft- und Nähr-

stoffhaushaltes sowie der Durchwurzelbarkeit). 

Schadstoffeintrag in gasförmiger und flüssiger Form (Betriebs- und Schmierstoffe 

bzw. Kühlmittel bei Fahrzeugen) kann aufgrund von Unfällen bzw. unsachgemäßen 

Umgang nicht ausgeschlossen werden. 

Bei dem geringen Maß der baulichen Nutzung (Betriebsgebäude und die Montage 

der Solarmodule mittels Rammfundamente) erfolgt keine nennenswerte Flächen-

versiegelung.  

Sofern sich unmittelbar nach Beendigung der Bauarbeiten eine geschlos-

sene Vegetationsdecke ausbilden kann, ist in der Regel nicht mit erhebli-

chem Bodenabtrag durch Wind- oder Wassererosion zu rechnen. 

 

Schutzgut Wasser 

Die Einflüsse auf den Wasserhaushalt sind gering. Das Plangebiet liegt nicht in 

einem Wasserschutzgebiet. Der lokale Grundwasserspiegel wird durch das Bau-

vorhaben (z. B. durch die Kabelverlegung und die Gründung) nicht aufgeschlossen 

so dass nicht mit relevanten Auswirkungen auf das Grundwasser zu rechnen ist. 
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Während der Bauzeit besteht ein grundsätzliches Risiko der Grundwassergefähr-

dung durch Betriebs- und Schmierstoffe der eingesetzten Maschinen und Geräte. 

Ein Schadstoffeintrag über den Boden in das Grundwasser ist bei sachgemäßem 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen auszuschließen. 

Das auf die Flächen auftreffende Niederschlagswasser wird trotz punktueller Ver-

siegelungen und der Überdeckung mit Modulen im Allgemeinen vollständig und 

ungehindert im Boden versickern. Eine Reduzierung der Grundwasserneubildung 

ist nicht zu erwarten. Die Niederschlagsintensität zwischen den Modulen und unter 

den Modulen selbst wird sich je nach Windstärke unterschiedlich darstellen. 

In Bereichen die durch Fahrzeug- und Maschineneinsatz während der Bauphase 

verdichtet werden, wird sich in der ersten Zeit bevor sich eine geschlossene Vege-

tationsdecke ausgebildet hat, eine gewisse Verschlechterung der Niederschlags-

versickerung eintreten.  

 

Schutzgut Klima 

Durch die großflächige Überbauung von Flächen mit Modulen können kleinklimati-

sche Veränderungen auftreten. Aufgrund der punktuellen Bodenverschattung 

durch die Solarmodule kann sich das Mikroklima geringfügig verändern. Es kommt 

zu einer veränderten Wärmeabstrahlung, da die Temperatur unter den Modulrei-

hen durch die Überdeckung tagsüber geringfügig unter und nachts über der Um-

gebungstemperatur liegt. Dies führt zu einer verminderten Kaltluftproduktion. Eine 

Beeinträchtigung des Schutzgutes Klima/Luft ist daraus nicht generell abzuleiten. 

Konflikte sind nur dann zu erwarten, wenn der auf der Fläche produzierten Kaltluft 

eine klimatische Ausgleichsfunktion zukommt, was im vorliegenden Fall nicht zu-

trifft. 

Insgesamt wirkt sich die Errichtung einer Photovoltaikanlage sehr positiv 

auf das Schutzgut Klima/Luft aus, da große Mengen an schädlichen Kli-

magasen, die sonst bei einer Energieerzeugung aus fossilen Energieträ-

gern entstehen würden, vermieden werden! 

 

Schutzgut Landschaftsbild 

Aufgrund der Größe, der Uniformität, der Gestaltung und Materialverwendung 

führt die Photovoltaikanlage unweigerlich zu einer Veränderung des Landschafts-

bildes. 

Die ebene Lage der Fläche trägt dazu bei, dass die Einsehbarkeit relativ gering ist. 

Die Autobahn BAB 24, die das Sondergebiet teilt, die östlich verlaufende Bundes-

straße B 321 und die Landestraße L 111 sowie der bestehende Windpark im Osten 

und die bereits realisierte PV-FFA im Westen relativieren die visuelle Wahrnehm-

barkeit der PV-FFA. Eine Unterbrechung bestehender weiträumiger Sichtbeziehun-

gen findet nicht statt. Die Fläche weist keine erhebliche Fernwirkung auf, 
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Einsehbarkeit ist nur im Nahbereich gegeben. Die naturraumtypischen Besonder-

heiten wie die Gehölzstrukturen, Raine etc., die die landwirtschaftlichen Nutzflä-

chen gliedern, werden nicht in Anspruch genommen. Mit zunehmender Entfernung 

erscheint die PV-FFA als mehr oder weniger homogene Fläche, die sich dadurch 

deutlich von der Umgebung abhebt. Die sichtverschattende Wirkung der Gehölz-

strukturen nimmt zu. Aus sehr großer Entfernung werden die Anlagen nur noch als 

lineares Element wahrgenommen, das vor allem wegen seiner gegenüber der Um-

gebung größeren Helligkeit Aufmerksamkeit erregt. 

 

Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Schutzgüter 

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand berührt das Plangebiet keine Bodendenkmä-

ler. Da der Oberboden durch den bisherigen Ackerbau bereits vorgeschädigt ist, 

sind keine zusätzlichen erheblichen Beeinträchtigungen von Kultur- und Sachgü-

tern durch das Vorhaben zu erwarten. 

 

Beschreibung von möglichen Wechselwirkungen 

Die Schutzgüter stehen in ständigem Austausch untereinander und beeinflussen 

sich gegenseitig. Aus diesem Grund ist eine Betrachtung der Wechselwirkungen 

über die isolierte Betrachtung der einzelnen Schutzgüter hinaus vorzunehmen. 

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern sind unterschiedlich 

ausgeprägt. Diese hängen von der Wertigkeit, der Empfindlichkeit und der Vorbe-

lastung der einzelnen Schutzgüter und von der Intensität sowie der Empfindlichkeit 

der Wechselbeziehungen ab. 

Für das Plangebiet ist eine deutliche anthropogene Beeinflussung aller Schutzgüter 

festzustellen. Die Wertigkeit der Schutzgüter und die jeweiligen Empfind-

lichkeiten sind relativ gering. Die bestehenden Wechselwirkungen zwi-

schen den Schutzgütern sind damit ebenfalls als überwiegend wenig emp-

findlich gegenüber Beeinträchtigungen zu bewerten. 

 

3. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-

gleich erhobener Umweltauswirkungen 

 

Verursacher von Eingriffen sind zur Vermeidung von Beeinträchtigungen verpflich-

tet (§ 19 Abs. 1 BNatSchG). Geschuldet ist primär die vollständige Vermeidung, 

sekundär die teilweise Vermeidung oder Schadensminimierung. Die Eingriffsrege-

lung dagegen ist ein Folgebewältigungssystem, das die generelle Zulässigkeit des 

Vorhabens insgesamt nicht mehr in Frage stellt. Die Verpflichtungen des Vermei-

dungsgebotes nach § 19 Abs. 1 BNatSchG beziehen sich daher auf die Vermeidung 

einzelner Beeinträchtigungen. 
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Sowohl Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung, als auch Maßnahmen zum 

Ausgleich von Beeinträchtigungen sollen zumindest den Status-quo von Natur und 

Landschaft und Umwelt allgemein sichern. Dabei ist u. a. die Zielsetzung, Eingriffe 

so gering wie möglich zu halten und den Ausgleich für unvermeidbare Eingriffe 

idealerweise bevorzugt an der beeinträchtigten Stelle zu leisten. Solche Optimie-

rungsmaßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung von schädlichen und nega-

tiven Einwirkungen auf Lebensgemeinschaften von Menschen, Tieren, Pflanzen und 

ihren Lebensräumen sowie den weiterhin zu berücksichtigenden Schutzgütern 

müssen in den nachfolgenden Planverfahren (B-Plan) durchgeführt werden, da sie 

im vorliegenden Planungsfall nicht für die Darstellung des FNP relevant sind.  

Vermieden werden können Beeinträchtigungen im Rahmen der Bauleitplanung 

grundsätzlich durch: 

• Wahl eines naturschutzfachlich geeigneten Standortes, d. h. Errichtung der 

PV-Freiflächenanlage auf einer Fläche mit voraussichtlich geringem Konflikt-

potential (z. B. vorbelastete und anthropogen veränderte Flächen, siehe 

Kap. 4). Die für die Anlage der Photovoltaikanlage vorgesehene Fläche ist 

aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes als konfliktarm einzustufen, 

• Veränderung des Vorhabens durch Verkleinerung oder Verschiebung (z. B. 

Aussparung bzw. Abstandshaltung zu naturnahen Biotopen wie beispiels-

weise das Feldgehölz mit ihrer Saumvegetation im Osten der PV-FFA) sowie 

technische Änderungen am Vorhaben selbst (z. B. Verringerung der Modul-

höhen zur Minderung visueller Beeinträchtigungen), 

• Unmittelbare technische oder landschaftspflegerische Ergänzungen des Vor-

habens am Vorhabensort (z. B. Bau von Kleintierdurchlässe zur Minderung 

von Zerschneidungseffekten durch einen angemessenen Bodenabstand des 

Zaunes, Sichtschutzpflanzungen, zeitliche Steuerung des Bauablaufes). 

Die Verminderung von Eingriffen durch den Solarpark ist möglich, indem die Fläche 

des Solarparks zwischen den Modulen und im Bereich der Überschirmung durch 

die Module zur Anlage und Pflege einer extensiven Gründlandfläche genutzt wird.  

Im Umweltbericht zum Bebauungsplan wird eine Bewertung und Ermittlung des zu 

erwartenden Eingriffs in Natur und Landschaft durchgeführt. Es wird die Inan-

spruchnahme von Biotopstrukturen ermittelt und der jeweiligen Kompensations-

maßnahme gegenübergestellt. 

Im Umweltbericht zum Bebauungsplan wird die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz erstellt 

und es werden Kompensationsmaßnahmen sowohl im Bereich der Gemeinde als 

auch der Landschaftszone ausgearbeitet. 

M 1 Umwandlung von Acker in extensive Mähwiesen 
Entsprechend den Standortbedingungen – wärmeliebend, mäßig trockene bis tro-
ckene oder wechseltrockene Bedingungen – bietet sich eine Salbei-Glatthaferwiese 

an. 

M 2 Anlage von Feldhecken mit vorgelagertem Krautsaum 

Anlage einer Baum- und Strauchhecke im Norden des Teilbereichs 2 der PV-FFA 
inklusive beidseitigem Krautsaums.  
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M 3 Anlage eines Krautsaumes an bestehendem Feldgehölz  

bzw. Waldbestand 
Pflege und Erhalt eines Krautsaumes an dem bestehendem Feldgehölz bzw. Wald-

bestand. Der vorgelagerte Krautsaum trägt wesentlich zur Artenvielfalt und zum 
Strukturreichtum der Feldgehölz- und Waldlandschaft bei und ist durch pe-
riod sches Freischneiden zu erhalten. Die Mindestbreite für den Krautsaum beträgt 

3 Meter. 

M 4 Entwicklung, Pflege und Erhalt eines Saumes 

Neuanlage von Saumbiotopen durch Ansaat zur Etablierung arten- und blütenrei-
cher Pflanzengesellschaften. Auf den ehemaligen Acker-flächen lassen sich arten-

reiche Pflanzenbestände nur durch regelmäßige, langfristig durchgeführte Ausha-
gerungsmahd erzielen. 

M 5 Anlage von Alleen oder Baumreihen 
Neupflanzungen von Weiden zur Ergänzung der bestehenden Kopfweiden-Allee an 
dem Buchenweg inklusive Schutz- und Pflegemaßnahmen  

M 6 Anlage von Alleen oder Baumreihen 
Neupflanzungen von Weiden zur Ergänzung der bestehenden Kopfweiden-Allee an 

dem Heuweg inklusive Schutz- und Pflegemaßnahmen (dies gilt auch für die bereits 
vorhandenen, überalterten Weidenbäumen)  

M 7 Anpflanzung von Einzelbäumen und Baumgruppen in der  
freien Landschaft 

Pflanzungen von Bäumen zur Ergänzung der bestehenden Baumreihe inklusive 
Schutz- und Pflegemaßnahmen 

M 8 Anlage von Alleen oder Baumreihen 
Pflanzungen von Bäumen zur Ergänzung der bestehenden Alleen oder Baumrei-
hen inklusive Schutz- und Pflegemaßnahmen 

M 9 Anlage von Alleen oder Baumreihen 
Neupflanzungen von Weiden zur Ergänzung und Komplettierung der bestehenden 

Kopfweiden-Allee am Alten Torfloch bei Suckow inklusive Schutz- und Pflegemaß-
nahmen 

M 10 Neuanpflanzung oder Erweiterung eines Feldgehölzes in der  
freien Landschaft 

Bei Suckow an der Mentiner Straße soll eine Neuanpflanzung oder Erweiterung 
eines Feldgehölzes in der freien Landschaft realisiert werden  

M 11 Anpflanzung von Einzelbäumen und Baumgruppen in der  
freien Landschaft 

Neupflanzungen von 65 Weiden zur Ergänzung und Komplettierung der bestehen-

den Kopfweiden-Allee entlang der Flambek inklusive Schutz- und Pflegemaßnah-
men (dies gilt auch für die bereits vorhandenen, überalterten Weidenbäumen)  

 

4. Prüfung anderweitige Planungsmöglichkeiten und Standortalternati-

ven 

 

Es ist davon auszugehen, dass die Entwicklungskonzeption der Gemeinde Ruhner 

Berge den Schwerpunkt für die Photovoltaik-Freiflächenanlage vorwiegend an dem 

bereits bestehenden Infrastrukturband der BAB 24 vorsieht. Dieser Bereich ist be-

reits durch die Verkehrstrasse sowie den Windpark im Osten und die bereits reali-

sierten PV-FFA im Westen technisch und städtebaulich so vorgeprägt, dass eine 

Bündelung in diesem vorbelasteten Raum sinnvoll erscheint, zumal damit andere 
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sensible Bereiche des Gemeindegebiet von Photovoltaik-Freiflächenanlagen freige-

halten werden können.  

In Abwägung der unterschiedlichen Belange: 

• Abstand zu Wohnsiedlungen: die Abstände von ca. 1.500 m (Suckow) zu 

den nächsten gelegenen Wohnbebauungen schließen die von der Oberflä-

chen der Module und z. T. auch von den metallischen Konstruktionselemen-

ten (z. B. Trägerkonstruktionen) ausgehende Emissionen wie Lichtreflexe 

und Spiegelungen weitgehend aus. 

• Intensität der Vorbelastungen: die Vorbelastungen am Standort durch die 

vielbefahrene Autobahn BAB 24, die Bundesstraße B 321 sowie durch den 

Windpark im Osten und der PV-FFA im Westen entsprechen genau den 

Standortkriterien, die für die Anlage von Solaranlagen (§ 37 EEG 2017) prä-

destiniert sind. 

• Vielfalt und Naturnähe der vorhandenen Vegetation: eine intensiv bewirt-

schaftete Ackerfläche wird durch die PV-FFA in Anspruch genommen. 

• Faunistische Risikoeinschätzung: das Fehlen wertgebender Biotope bzw. Bi-

otopstrukturen (wenn man von den Gehölzstrukturen und den Feldrainen 

im Randbereich absieht) und die massiven Vorbelastungen lassen keine er-

höhte faunistische Risikoeinschätzung erwarten. 

• Nähe zu geschützten Biotopen: im näheren Umfeld wurden – mit Ausnahme 

des Feldgehölzes - keine schützenswerten Biotope kartiert. 

• Landschaftsbildbeeinträchtigung im Nahbereich: die Einsehbarkeit ist im 

Nahbereich unvermeidlich, lässt sich aber durch eine wirksame Eingrünung 

abmildern, zumal teilweise diese Aufgabe bereits der Waldbestand im Nor-

den übernimmt. 

• Fernwirkung auf das Landschaftsbild: aufgrund der Topographie, dem Feh-

len von weiträumigen Sichtbeziehungen und den massiven Vorbelastungen 

ist eine negative Fernwirkung auf das Landschaftsbild nicht gegeben. 

• Erholungseignung und tatsächliche Erholungsnutzung: die großflächigen 

Ackerflächen und die Auto- und Bundesstraße in unmittelbarem Anlagen-

umfeld stellen keinen Naherholungsschwerpunkt dar und sind mit Wegen 

durchzogen, die in erster Linie der Erschließung der landwirtschaftlichen Flä-

chen dienen. 

Es ist die gewählte Fläche als einigermaßen konfliktarm einzuschätzen. Eine Al-

ternativenprüfung ist somit nicht Gegenstand dieses Umweltberichtes. 

5. Zusätzliche Angaben 

5.1 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Daten 

 

Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand 

und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungs-

grad der Flächennutzungsplanänderung in angemessener Weise verlangt werden 

kann. Eine Beurteilung der zu erwartenden Auswirkungen und Beeinträchtigungen 

der Schutzgüter wurde in Form einer Konfliktanalyse vollzogen. Die Analyse und 
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Bewertung der Schutzgüter zu möglichen umwelterheblichen Beeinträchtigungen 

erfolgt verbal-argumentativ. 

Es standen ausreichende Unterlagen und aktuelle Daten für die Erstellung des Um-

weltberichtes zur Verfügung. Die Schutzgüter konnten ausreichend beschrieben 

und ihre Wechselwirkungen analysiert werden. Bei der Erstellung des Umweltbe-

richtes sind keine Unsicherheiten der Art aufgetreten, dass sich daraus eine erheb-

lich abweichende Beurteilung der Umweltauswirkungen ableiten ließe. 

 

5.2 Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen 

 

Gemäß § 4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, die erheblichen Umwelt-aus-

wirkungen, die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, zu überwa-

chen. Bestandteil des Umweltberichtes sind daher Maßnahmen zur Überwachung, 

um frühzeitig unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen zu erfassen und durch 

geeignete Gegenmaßnahmen erhebliche Umweltauswirkungen zu vermeiden. Mit 

einem derartigen Monitoring werden Abweichungen von den Aussagen im Umwelt-

bericht rechtzeitig erkannt und bei Bedarf korrigiert. 

Das Monitoring lässt sich erst auf der Bebauungsplanebene bestimmen. Weiter-

führende und detaillierte Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen werden auf 

der Ebene des Bebauungsplanes festgesetzt. Die Vollzugspflicht für notwendige 

Ausgleichmaßnahmen ist in die Festsetzungen eines Bebauungsplanes aufzuneh-

men. 

Die Kontrolle der Einhaltung dieser Festsetzungen erfolgt im Rahmen der hoheitli-

chen Aufgaben der Gemeinde. 

 

6. Allgemein verständlich Zusammenfassung des Umweltberichtes 

 

Die Gemeinde Ruhner Berge bezweckt mit der 8. Änderung des Flächen-nutzungs-

planes nicht nur die Förderung regenerativer Energien unter Berücksichtigung de-

ren Wirtschaftlichkeit nachzukommen, sondern sie ist bestrebt, mit Hilfe der Aus-

weisung der Fläche für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage an einem möglichst 

unempfindlichen Standort dem Landschafts- und Naturschutz Rechnung zu tragen. 

Prüfkriterien der FNP-Umweltprüfung sind insbesondere die Betroffenheit von 

Wohngebieten, die Intensität der Vorbelastungen (z. B. Autobahn und Bundes-

straße), die Vielfalt und Naturnähe der Vegetation (es handelt sich um eine intensiv 

bewirtschaftete Ackerfläche), das zu vermutende faunistische Potenzial, das Vor-

handensein geschützter Biotope, die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und 

die Erholungseignung.  

Die Schutzgüter und deren Empfindlichkeit werden im Einwirkungsbereich der Flä-

chennutzungsplanänderung zusammenfassend beschrieben und bewertet. In dem 
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nachfolgenden Planverfahren (B-Plan) werden im Umweltbericht zum Bebauungs-

plan die notwendigen Kompensationsmaßnahmen ermittelten, so dass man davon 

ausgehen kann, dass für alle Schutzgüter voraussichtlich keine erheblich nachtei-

ligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind! 


